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Verordnung des Landratsamtes Würzburg über den ge-
schützten Landschaftsbestandteil "Wolfsklinge", Gemar-
kung Unteraltertheim und Oberaltertheim, Gemeinde Al-
tertheim

Aufgrund von Art. l2 Abs. I und 3 in Verbindung mit Art.
9 Abs. 4. Art. 45 Abs. I Nr. 4 und Abs. 2 und Art. 37 Abs.
2 Nr. 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes - Bay-
NatSchG - erläßt das Landratsamt Würzburg folgende
mit Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 17.
Oktober 1984. Nr. 820 8632.00-35184, genehmigte Verord-
nung:

$ 1
Schutzgegenstand

(l) Der in der Gemeinde Altertheim, Flurlage "Wolfsklinge"
gelegene Geländeeinschnitt wird als Landschaftsbe-
standteil geschützt.

(2lDer geschützte Landschaftsbestandteil hat eine Größe
von ca. 1,94 ha und erhält die Bezeichnung "Wolfsklin-

r:l Die Grenzen des geschützten Landschaftsbestandteiles
sind in einer Karte M l:25.000 und einer Karte
M l:2.500 eingetragen. Die Karten sind Bestandteil die
ser Verordlulg.

02
Schutzzrveck

Zweck des geschützten Landschaftsbestandteilc's ist es,
den Geländeeinschnitt im Interesse des Naturhaushaltes.
insbesondere der Tier- und Pflanzenwelt. sowie zur Bele-
bung des Landschaftsbildes zu erhalten.
Die geschutzte Flache beinhaltet eiu geomorphologisch in
teressantes. das Landschaftsbild belebendes Strukturele-
ment von besonderem Reiz. Der Geholzbewuchs ist ein
rvichtiger Lebensraum für heimische Vogelarten. Die vor-
handene. reichhaltige Baum- und Krautllora enthält schutz-
würdige Pflanzen- und Tierarten.

fter Erlafj der Verordnung ist daher im Interesse des Natur-
_ rshaites und zur Belebung des Landschaftsbildes erfor-
derlich.

$ :
Verbote

( l ) N a c h  A r t .  l 2  A b s .  3  i n  V e r b i n d u n g  r n i t . { n .  9  A b s . 4
Bay'iiatSchG ist es verboten. ohne Gerrehnrigung den
geschützten Landschaftsbestandteil z,J zerstören oder zu
verändern. Zuständig fur die Erteilung der Genehmi-
gung ist  das Landratsanrt  Wurzburg als L)ntere Natur-
schutzbehörde.

(2) Fjs ist deshalb vor allem verboten.

l .  Bodcnbestandtei le abzubauen. .{Lrfschuttungen, Ab
iagerungen. Grabungen. Sprengungcn oder Bohrun-
gen vorzunehnren oder die l3orle ngr:sralr in sonsti-ger
\\ieise zu verändern.

2. oberirdisch über den zuge lasse n.'n Ge nre ingebrauch
hinaLrs oder unter irdisch Wasscr zu entnehrnen.
Quel laustr i t te.  Wasserläufe scl* ic . icn Zu- und Ah-

lauf des Wassers oder den Grundwasserstand zu ver-
ändern oder neue Gewässer anzulegen,

3. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bauord-
nung zu errichten, zu andern. abzubrechen oder zu
beseitigen, auch vrenn dies keiner Baugenehmigung
bedarf,

1. Leitungcn zu errichte n r-lder zu verlegei,,

5. die Lebensbereiche (Biotope) Cer Tiere und Pt'lanzen
zu stören oder nachhaltig zu verändern,

6- Pflanzen oder einzelne Teile von iirnen abzuschnei-
den, abzupflticken, aus- oder abzureißen, auszugra-
ben, zu entfernen ocier sonst zu beschädigen.

I . Pflanzen einzubringen oc'ler J ierc auszusetzen,

8. freilebenden Tieren uachzustellen, sie zu fangcn
oder zu töten, Brut- r-rnd Wohnstätten oder Gelege
solcher Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen,

9. Aufforstungen oder sonstige Gehölzpflanzungen
vorzunehmen sowie standortlrernde Gehölze einzu'
bringen, insbesondere nach Ahtrieb der vorhande-
nen Fichten erneut Nadeihölzer zu pflanzen,

10. Bäume mit Horsten oder natürlichen oder kiinstli
chen Bruthöhlen von Vögeln in der Zeit vom l. Feb-
rrra"r brs 1t. August zu hestetgen oder ru fätlerr.

I l . das Gelände zu verunreinigen soil ' ie Sachen jeder
Art im Gelande zu lagern,

1l Straßen. Wege. Plätze oder Pfa,-le ueu anzulegei.t
oder bestehende zu veränder;,.

13. aufJerhalb von Straße;r Lrnd !\ 'egcn rl it Kraftfahr-
leugen zu fahren odcr  ' - : iesc . ' r .bzu: le l le t t .

14.  Bi ld  oder  Schr i f t ta fe in anzubr i r i ren,

I 5. zu zelten oder zu lagein.

i  6 .  Feuer zu machen.

17. zu lärnten oder Tonubertragungs- oder Tonwieder-
gabegeräte zu benutzen.

18. eine andere als die nach $ 4 zugelassene wirtschafti i-
che Nutzung auszuüben.

i3r Unbertihrt bleiben sonsti-ee Verbote. ir,sbesondere das
Ye rbot.

l. Tiere mutrvil l ig zu beunruhigcrr oder zu belästigen
(Art .  l6  BayNat  SchG).

L Abfälle entgegen de n ai':f alh-cci'rt l ichen Vorschriften
zu beseitige n ($ 4 AbfG).

,1. (ie'u'ässer zu verunreinigcn rQ 324 StGBt.

s1
Ausnahme n

z\usgcr iontmen von den Verbt ; rcn : r in i i

i .  i l ie  rccht :n i lJ ige .Ausübung i i r ' '  lag i i .

l .  c i ie  zur  Erhal tung dcr  [ ' r , rnk i ior , : , iah igkei t  des Lar iJ

"chai  tsbestandte i lcs vc ln i ier  t - l  r i tercr  i  Naturschutzbehör '
c le angeordneten Übcr$,ac l r i :ngs ' ,  Scl iu tz-  und Pf lcge
rnalJr  rahrnel r .
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3. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen dler
Schildern, die auf den Schutz oder die Bedeutung des
Landschaftsbestandteiles hinweisen, oder von Wege-
markierungen, Warntafeln, Ortshinweisen, Sperrzei-
chen oder sonstigen Absperrungen, wenn die Maß-
nahme auf Veranlassung des Landratsamtes Würz-
burg als Untere Naturschutzbchörde erfolgt,

4. unaufschisbbare Sicherungsmaßnahmen, die zur Ab-
wehr einer gegerrwärtigen Gefahr ftir Lcben, Gcsund-
heit oder bedeutende Sachwerte erforderlich sind,

5. die bisher übliche landwinscha.ftliche Nutzunc sou,ie
lmkerei im bisherigen Ausinaß,

6. nach vorherigcr Anhörung der tJnteren Neturschutz-
behörde dre plenterartige Holznl:tzung (Entfernung
einzelner Stämme untei Erhaliung des Gehölzes).

$ 5
Befreiung

(1) Vort den Verboten und Beschrankungen ciieser Verord-
nungen kann im Einzelfall gem. Art. 49 BayNatSchG ei
ne Befreiung erteilt werden, wenn

l. überwiegende Gründe des allgemcinen Wohls die Be
frerung erfordern oder

2 ciie Befolgung des Verbotes zu einer offenbar nicht
beabsichtigten Härte fthreil v'ürde unci die Abwei
chung mit den öffentlicben Flelangen im Sinne des
Bayi\atSchG, insbesondere mi| dem Schuizzweck
des geschützten Landschaitsbestandteiles, vereinbar
ist oier

3. die Befolgung des Verbots zu einer nicht gewollten
Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen
würde.

t2) Zustiindig zur Erteilung der Befreiung ist das Landrats-
amt Würzburg als Untere Naturschutzbehörde.

$ 6
Ordnungswidrigkeiten

(l ) Nach Art. 52 Abs. I Nr. 3 BayNatSchG kann mit Geld
buße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des $ 3
Abs. 2 der Verordnung zuwiderhandelt.

{2i Nach Art. 52 Abs. I Nr. 6 BayNatSchG kann mit Geld
buße bis zu lünfzigtausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder falirlässig einer vollziehbaren
Auflage zu einer Genehmigung nach $ 3 Abs. I oder zu
einer Befreiung nach $ 5 Abs. I der Verordnung nicht
nachkommt.

Y /

Inkiafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der amtlichen Be-
k-anntmachung im Amtsblatt des Landkreises Würzburg in
Kraft.

Würzburg, den 16. November 1984
Landratsamt Würzburg

gez. Dr. Schreier
Landrat
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